
Herzlich Willkommen
Ausbildertreffen für den Ausbildungsberuf

Fachangestellte(r) 

für Medien- und Informationsdienste

am 16.04.2013

im Meidinger-Saal des Regierungspräsidiums Karlsruhe

von 10:00 bis 14:00 Uhr
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Ausbildertreffen FAMI 2013

Tagesordnung

1. Begrüßung und Vorstellung

2.  Ausbildung - Grundsätzliches 

3.  Entwicklung des Ausbildungsberufes seit dem letzten Treffen

Pause (11:30 – 12:00 Uhr)

4.  Betriebliche Ausbildung

5.  Prüfungswesen (Zwischen- und Abschlussprüfung)

6.  Ausbilder

7.  Fachwirt

8.  Zusammenwirken von Ausbildungsstätten, Schule und zuständige Stelle 
einschließlich Ausbildungsberater

9.  Sonstiges
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Rechtliche Grundlagen

• Berufsbildungsgesetz

• TVAöD bzw. TVA-L

• Verordnung über die Berufsausbildung zur/zum 
Fachangestellten für Medien- und Informations-
dienste
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Rechtliche Grundlagen

• Richtlinien für die Abkürzung von 
Ausbildungszeiten und Umschulungszeiten

• Richtlinien für die vorzeitige Zulassung zur 
Ausbildungsabschlussprüfung

• Richtlinien für die Führung der schriftlichen 
Ausbildungsnachweise
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Rechtliche Grundlagen

• Grundsätze für die Durchführung von Zwischenprüfungen

• Prüfungsordnung für die Durchführung von  Abschluss- und 
Umschulungsprüfungen in anerkannten Ausbildungsberufen 
des öffentlichen Dienstes

• Lehrpläne für die Kaufmännische Berufsschule, Lehrplanheft, 
Ausbildungsberuf Fachangestellte für Medien- und 
Informationsdienste
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Rechtliche Grundlagen

• Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Kultus und 
Sport und dem Regierungspräsidium  Karlsruhe über die 
gemeinsame Durchführung des schriftlichen Teils der 
Schulabschlussprüfung und der Abschlussprüfung

• Verordnung über die berufs- und arbeitspädagogische 
Eignung (Ausbilder - Eignungsverordnung)
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Fachrichtungen
� Archiv

�Bibliothek

�Information und Dokumentation

�Medizinische Dokumentation

�Bildagentur
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Ausbildungsinhalte für die Berufsausbildung

Fertigkeiten und 
Kenntnisse in den 
Fachrichtungen

Gemeinsame
Fertigkeiten und 

Kenntnisse
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Gemeinsame Fertigkeiten und Kenntnisse

1. Ausbildungsbetrieb

2. Beschaffung, Erschließung und Bereitstellung

3. Kommunikation und Kooperation

4. Arbeitsorganisation und Bürowirtschaft

5. Informations- und Kommunikationssysteme

6. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
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Fertigkeiten und Kenntnisse in den Fachrichtungen

BildagenturMedizinische 
Dokumentation

Information u. 
Dokumentation

BibliothekArchiv

•Beschaffung

•Erschließung

•Aufbewahrung 

und technische 

Bearbeitung

•Bildvermittlung

•Marketing

•Sammlung, Erfassung 

u. Strukturierung 

medizinischer 

Informationen

•Erschließung und

Verschlüsselung

•Verwaltung u. Pflege 

von Datenbeständen

•Statistik u.  Informa-

tionsdienstleistungen

•Beschaffung

•Erschließung

•Verwaltung u. Pflege

von Datenspeichern

•Informationsvermitt-

lung u. Informations-

dienstleistungen

•Marketing

•Erwerbung

•Erschließung

•Bearbeitung von 

Medien, Bestands-

pflege

•Benutzungsdienst und 

Informationsver-

mittlung

•Übernahme von 

Schriftgut u. anderen

Informationsträgern

•Erschließung

•Technische 

Bearbeitung u.

Aufbewahrung

•Informationsvermitt-

lung u. Benutzungs-

dienst
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Anerkennung als Ausbildungsstätte

• Ausbildungsstätte muss nach Art und Einrichtung für die 
Berufsausbildung geeignet sein

• Vermittlung der Kenntnisse und Fertigkeiten entsprechend 
der Ausbildungsverordnung gewähren

• Einhaltung der Vorschriften Jugendarbeitsschutzgesetzes, 
Unfallverhütungsvorschriften und sonstige Vorschriften 
zum Schutze des Auszubildenden
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Anerkennung als Ausbildungsstätte

• Zahl der Auszubildenden muss in einem angemessenen 
Verhältnis zur Zahl der Fachkräfte stehen

• Persönliche und fachliche Eignung von Ausbildenden und 
Ausbilderinnen oder Ausbildern muss gegeben sein

• Formloser Antrag auf Anerkennung
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Ausbildungsverträge

Der Ausbildende hat gemäß § 36 BBiG unverzüglich nach Abschluss des Vertrages 
die Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse zu beantragen. 
Dazu sind vorzulegen:

• Antrag auf Eintragung in das Verzeichnis der 
Berufsausbildungsverhältnisse

• 1 Vertragsausfertigung in Original + 1 Kopie

• Ausbildungsplan
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Ausbildungsverträge

• Erstuntersuchungsbescheinigung (Minderjährige)

• Abschlusszeugnis bzw. Nachweis einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung (ggf. für Verkürzung)

• Vereinbarung mit Kooperationspartner (Auflage)

• Nachweis des alleinigen Sorgerechts (bei Unterschrift nur 
eines gesetzlichen Vertreters)
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Berufsausbildungsvertrag TVAöD

Neues Muster unter www.rp-karlsruhe.de > Berufsbildung im 
öffentlichen Dienst > Fachangestellte / Fachangestellter für 
Medien- und Informationsdienste > Rechtliche Grundlagen / 
Infomaterial (geltend für alle Ausbildungsberufe) > 
Musterverträge.
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Ausbildungsverkürzung gem. § 8 Abs. 1 BBiG

• Voraussetzung

- schulische Vorbildung

- berufliche Vorbildung

• gemeinsamen Antrag der Auszubildenden und Ausbildenden (Formular 
auf Internetseite www.rp-karlsruhe.de)

• wenn zu erwarten ist, dass das Ausbildungsziel in der gekürzten Zeit 
erreicht wird

• Ausbildungsvertrag kann bei Vorliegen der o. g. Voraussetzungen in 
gekürzter Form abgeschlossen werden
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Ausbildungsverkürzung gem. § 8 Abs. 1 BBiG

• Verkürzung im Nachhinein spätestens möglich:

���� bei einer Verkürzung bis zu 6 Monaten innerhalb von 12 Monaten 
nach  Ausbildungsbeginn

���� bei einer Verkürzung bis zu 12 Monaten (in Ausnahmefällen bis zu 
18 Monaten)   innerhalb von 6 Monaten nach Ausbildungsbeginn

• Empfehlung der zuständigen Stelle: Vertragsabschluss über 
Regelausbildungszeit und eventuelle Verkürzung im Nachhinein
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Vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung gem. § 45 BBiG

Eine vorzeitige Zulassung ist nur dann möglich, wenn alle folgenden Kriterien 
erfüllt sind:

• Der Leistungsstand im Betrieb muss mindestens mit gut beurteilt 
werden (81 Punkte).

• Das letzte Halbjahreszeugnis der Berufsschule für die Fächer 
Datenverarbeitung, Wirtschafts- und Sozialkunde und Fachkunde im 
Durchschnitt mindestens die Gesamtnote gut (2,4) und in keinem dieser 
Fächer eine schlechtere Note als befriedigend (3,0) ausweist.

• Das Ergebnis der Zwischenprüfung muss im Durchschnitt gut (81 
Punkte = Note 2,4). Dabei darf die Einzelnote (pro Prüfungsfach) in 
keinem Fach schlechter als befriedigend (67 Punkte = Note 3,4) sein. 
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Ausbildungsverlängerung gem. § 8 Abs. 2 BBIG

• Ausnahmefälle 

• Antrag des Auszubildenden (formlos) an die zuständige Stelle

• Anhörung der Ausbildungsstätte vor Entscheidung der zuständigen 
Stelle

• Verlängerung muss erforderlich sein, um das Ausbildungsziel zu 
erreichen

• Empfehlung – gemeinsamer Antrag des Auszubildenden und der 
Ausbildungsstätte
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Verlängerung gem. § 21 Abs. 3 BBiG

• Möglich nach nicht bestandener Abschlussprüfung

• Auf Verlangen des Auszubildenden (Antragsformular auf 
Internetseite www.rp-karlsruhe.de)

• Verlängerung bis zur nächstmöglichen Wiederholungs-
prüfung

• Höchstens um ein Jahr
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Teilzeitberufsausbildung gem. § 8 Abs. 1 BBiG

• Nachweis eines „berechtigten Interesses“

• Formloser gemeinsamer Antrag (wenn 
Berufsausbildungsvertrag in Vollzeit geschlossen wurde) der 
Ausbildungsstätte und des Auszubildenden

• Folgende Unterlagen sind der zuständigen Stelle mit dem 
formlosen Antrag auf Verkürzung vorzulegen:
- Nachweis über das berechtigte Interesse

- Abschlusszeugnis
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Teilzeitberufsausbildung gem. § 8 Abs. 1 BBiG

• Ausbildungszeit bei Teilzeitberufsausbildung grundsätzlich 
4 Jahre. Mit entsprechendem Schulabschluss (mindestens 
Realschule) Verkürzung auf 3 Jahre möglich. 

• Keine weitere Verkürzung (Besonderheit: vorzeitige 
Zulassung zur Abschlussprüfung)!

• Wöchentliche Mindestausbildungszeit von 27 – 30 Std. soll 
nicht unterschritten werden!
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Teilzeitberufsausbildung gem. § 8 Abs. 1 BBiG

• Ungekürzte Teilnahme am Berufsschulunterricht

• Besonderheit: Umwandlung Vollzeit in Teilzeit während der 
Ausbildung, z. B. Schwangerschaft oder Krankheit.

• Vor Abschluss des Berufsausbildungsvertrags in 
Teilzeitausbildung wird der Ausbildungsstätte eine 
Kontaktaufnahme mit der zuständigen Stelle empfohlen. 
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Einstiegsqualifizierung (§ 68 BBiG)

• Vermittlung und Vertiefung von Grundlagen für den Erwerb 
beruflicher Handlungsfähigkeit

• Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten zur Vorbereitung
auf einen anerkannten Ausbildungsberuf

• Arbeitsverhältnis wird nicht begründet

• Anteilige Anrechnung Einstiegsqualifizierung von bis zu 6 
Monaten auf anschließende, einschlägige Berufsausbildung

• Einstiegsqualifizierungsvertrag s. Internet
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Umschüler

• eventuell Förderung durch Agentur für Arbeit

• Spezieller Umschulungsvertrag (s. Internet)

• Umschulungsvertrag mit „Sichtvermerk Umschulungsträger“

• Verkürzungsmöglichkeiten (s. Richtlinien für die Abkürzung von 
Ausbildungs- und Umschulungszeiten in der Fassung vom 
18.10.2007)

• Empfehlung zuständige Stelle max. auf 2,5 Jahre verkürzen 

� Problem: Finanzierung durch Agentur für Arbeit
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Umschüler

• Vor Abschluss des Umschulungsvertrages wird der 
Ausbildungsstätte eine Kontaktaufnahme mit der zuständigen 
Stelle empfohlen. 

• Folgende Unterlagen sind für die Vertragseintragung vorzulegen:

- Antragskarte

- Umschulungsvertrag mit Sichtvermerk

- Umschulungsplan

- Unterlagen der abgeschlossen vorangegangenen Ausbildung
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Ausbildungspläne

• individuell erstellt

• sachlich und zeitlich genau gegliedert

• es muss ersichtlich sein, welche Ausbildungsinhalte in 
welchem Monat vermittelt werden

• Eintrag von Schulzeiten und Termine für Praktika



Folie 28

Ausbildertreffen FAMI 2013

Muster für einen Ausbildungsplan
Ausbildungsplan der/des  

Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung: Bibliothek 
Frau Martina Müller 

Stadtbücherei Musterort 
 
 

Zeitraum Teil des Ausbildungs-
berufsbildes 

Fertigkeiten und Kenntnisse, die 
unter Berücksichtigung von  
§ 3 VO  vermittelt werden 

Ausbildungsinhalte Abteilung bzw. 
ausbildende 
Fachkraft 

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen / 
 

Lernfeld der 
Berufsschule 

 
01.09.2013 
      bis 
30.09.2013 

 
Ausbildungsbetrieb 
 
Stellung, Rechtsform, 
Organisation und 
Aufgaben 
(§ 3 Abs. 1 Nr. 1.1) 

 
 
 
a) Stellung des Ausbildungsbe- 
    triebes im Gesamtsystem der  
    Medien- und Informations- 
    dienste beschreiben 
 
b) Rechtsform des Ausbildungs- 
    betriebes erläutern 
 
 
 
 
 
c) Aufbauorganisation und  
    Aufgaben des Ausbildungs- 
    betriebes darstellen 
 
d) Aufgaben der für den  
    Ausbildungsbetrieb wichtigen 
    Behörden und Organisationen  
    darstellen und ihre Bedeutung  
    für Arbeitgeber und Arbeit- 
    nehmer erläutern 
 

 
 
 
Organisation und Aufgaben 
öffentlicher Bibliotheken 
 
 
 
Aufgaben, Dienstleistungen, 
Organisation, allgemeine 
Geschäftsbedingungen, 
Benutzerordnung, 
Gebührenordnung 
 
 
Organisationsplan / 
Geschäftsverteilungsplan 
 
 
Stadtbücherei im Rahmen der 
Stadtverwaltung 

 
Frau Maier 
Herr Schuster 

 
2 - 3 Monate 

 
1 - Der 
Ausbildungsbetrieb 

 
01.10.2013 
      bis 
31.10.2013 
 

 
Berufsschule Calw 
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Ausbildungsnachweise (Berichtshefte)

• Pflicht des Auszubildenden, schriftliche 
Ausbildungsnachweise zu führen (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 
BBiG)

• wesentliche Grundlage für Überprüfung der Ausbildung

• Nachweis, dass Ausbildung gemäß sachlichen und 
zeitlichen Gliederung des Ausbildungsplans sowie der 
Ausbildungsverordnung verlaufen ist
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Ausbildungsnachweise (Berichtshefte)

• Ausbildende verpflichtet, Azubi zur Führung der 
Ausbildungsnachweise anzuhalten und fortlaufend zu 
überprüfen (§ 14 Abs. 1 Nr. 4 BBiG)

• ausgeführte Arbeiten stichwortartig mit berufsspezifischen 
Formulierungen vermerken

• Berufsschule – Eintrag des behandelten Stoffes

• Führen bis zur bestandenen Abschlussprüfung
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Ausbildungsnachweise (Berichtshefte)

• Ordnungsgemäßes Führen – eine Zulassungsvoraussetzung
für die Abschlussprüfung

• Zeit zur Führung der Ausbildungsnachweise während der 
Arbeitszeit gewähren  (§ 7 Abs. 2 TVAöD bzw. § 7 Abs. 2 
TVA-L)

• Formblatt auf Internetseite unter www.rp-karlsruhe.de
eingestellt
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Name, Vorname Ausbildungsabteilung 
 

 

 

 
 

Ausbildungsnachweis Nr. Woche vom / bis Ausbildungsjahr 
 

 
 

 
 
 

Ausgeführte Tätigkeiten, Unterweisungen, Unterricht usw. Stunden 

  

  

  

  

  

M
on

ta
g 

  

  

  

  

  

  

D
ie

n
st

ag
 

  

  

  

  

  

  M
it

tw
oc

h
 

  

  

  

  

  

  D
on

n
er

st
ag

 

  

  

  

  

  

  

F
re

it
ag

 

  
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe ggf. Wochentag streichen und durch Kürzel des tatsächlichen 
Ausbildungstages ersetzen! (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So) Wochenstunden:  

Besondere Bemerkungen 

Auszubildender Ausbilder bzw. ausbildende Fachkraft 

 
 

 

Für die Richtigkeit 

   

Datum 
 

Unterschrift des Auszubildenden 
und des Erziehungsberechtigten  

Datum 
 

Unterschrift der ausbildenden 
Fachkraft / der Berufsschule / der 

Überbetrieblichen Ausbildung 

Datum 
 

Unterschrift des Ausbilders 
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Häufigste Mängel beim Führen der Ausbildungsnachweise

• Fehlender Vermerk von Samstagsdienst

• Kein zeitnaher Ausgleich für den Dienst an Samstagen

• Ausbildungsnachweis spiegelt nur die täglichen Arbeiten wieder, 
aber dokumentiert nicht die Umsetzung des Ausbildungsplans
in der Praxis, d. h. die  erlernten Inhalte und vermittelten 
Kenntnisse 

• Fehlender Vermerk der Einzel- und Gesamtstundenzahl
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Häufigste Mängel beim Führen der Ausbildungsnachweise

• Minderjährige - das Jugendarbeitsschutzgesetz wird nicht 
beachtet

• Tägliche Arbeitszeit von 9 Stunden und mehr – eine Pause von 
mindestens 45 Minuten wird nicht eingehalten

• Keine zeitnahe Überprüfung durch Ausbilder

• Arbeitszeiten über 10 Std. / Tag

• Praktika nicht durchgeführt (Auflagen)
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Entwicklung der Ausbildungszahlen

ca. 90 – 100

(< 80)

2005 – 2012

(Ausnahme 2011)

ca. 70 - 801998 - 2004 

ca. 50 - 601985 - 1997

AnzahlZeitraum
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Anerkannte Ausbildungsstätten in Baden-Württemberg

52144321832012

52145331852013 (bis März)

42144321822011

22141291742010

22138281702009

22134271652008

22129221552007

22120201442006

22119181412005

22117161372004

22116141342003

Medizinische 
Dokumentation

Information u.  
Dokumentation

BibliothekArchivinsgesamtStand 
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Praktikum
• Empfohlen werden Praktika in Einrichtungen der anderen 

Fachrichtungen

• Festigen das nur theoretische vorhandene Schulwissen in den 
anderen Fachrichtungen

• Praktikum vor der Zwischenprüfung (Oktober des 2. 
Ausbildungsjahres)

• Optimal wären zweiwöchige Praktika

• Kurzpraktikum dennoch besser, als gar kein Praktikum



Folie 38

Ausbildertreffen FAMI 2013

Auslandspraktika gem. § 2 Abs. 3 BBiG

• Auslandsaufenthalt möglich, aber nicht zwingend

• Absprache zwischen Auszubildenden und Ausbildenden

• Im Berufsausbildungsvertrag als Ausbildungsmaß-
nahme außerhalb der Ausbildungsstätte aufzunehmen. 
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Auslandspraktika gem. § 2 Abs. 3 BBiG

• Auslandsaufenthalt nach dem Abschluss des Berufs-
ausbildungsvertrages verabredet

� Vertragsänderung schriftlich niederzulegen

� zuständiger Stelle zur Eintragung in das Verzeichnis
der Berufsausbildungsverhältnisse unverzüglich 
vorzulegen (§ 36 Abs. 1 BBiG).
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Auslandspraktika gem. § 2 Abs. 3 BBiG

• Dauer Auslandsaufenthalt mehr als vier Wochen ���� mit der 
zuständigen Stelle abgestimmter Plan erforderlich (§ 76 
Abs. 3 BBiG).

• Freiwillige Auslandsaufenthalte � keine originäre Pflicht des 
Ausbildenden, die Reise- und Unterbringungskosten der 
Auszubildenden zu tragen

Siehe hierzu auch Merkblatt „Auslandspraktika“ unter 
www.rp-karlsruhe.de!



Folie 41

Ausbildertreffen FAMI 2013

Aufgaben von Ausschüssen der zuständigen Stelle  
nach dem Berufsbildungsgesetz 

 
 

Berufung durch das Innenministerium: 
 

Berufsbildungsausschuss (BBA)  Unterausschüsse 

 - für jeden Beruf extra 

  trifft grundsätzliche Entscheidungen                                                                            Beratung BBA 

  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Berufung durch die zuständige Stelle: 

 
 Prüfungs-                 bei großer                   verwaltender                    + Erweiterung 
              ausschüsse             Mitgliederzahl                   Prüfungsaus-                   = Landesfach- 
              - für jeden Beruf bzw.                                    schuss                                 ausschuss 
                jede Fachrichtung 
                                                                                                                                organisatorische  
                                                                                                             Aufgaben                                                                   

                                                                                                                                Aufgaben-                                            Aufgaben- 
                                                                                                                                beschluss ZP                                      beschluss AP 
 
 
 Durchführung der   Durchführung der 
Zwischenprüfung   Abschlussprüfung 
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Zwischenprüfung

• Ermittlung des Wissensstandes

• Möglichkeit, bei Defiziten in der Ausbildung 
rechtzeitig gegensteuern zu können

• Termin: im 2. Ausbildungsjahr (derzeit im Oktober)
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Zwischenprüfung

• erstreckt sich auf die in der Praxis im 1. Ausbildungsjahr zu 
vermittelnden gemeinsamen Fertigkeiten und Kenntnisse und 
jene aller Fachrichtungen

• sowie auf den im Berufsschulunterricht entsprechend dem 
Rahmenlehrplan zu vermittelnden Lehrstoff 
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Zwischenprüfung

• schriftliche Prüfung

• Gesamtzeit 180 Minuten

Prüfungsfächer

• Wirtschafts- und Sozialkunde

(60 Minuten)

• Beschaffung, formale Erfassung 

(60 Minuten)

• Arbeitsorganisation, Informations-
und Kommunikationssysteme 

(60 Minuten)
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Ausbildung zum/zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste 
 

Zwischenprüfung 2012 
 
 
 

- Übersicht der Gesamtdurchschnitte nach Prüfungsfächer - 
 
 
 

Wirtschafts- und 
Sozialkunde 

Beschaffung, formale 
Erfassung 

Arbeitsorganisation, 
Informations- und 

Kommunikationssysteme 
Gesamtdurchschnitt 

53 56 48 52 

 
 

 
- Übersicht Verteilung auf die einzelnen Leistungsstufen - 

 
 
 

Gesamtzahl der 
Prüfungsteilnehmer 

sehr gut 
(100 - 92 Punkte) 

gut 
(91 -81 Punkte) 

befriedigend 
(80 - 67 Punkte) 

ausreichend 
(66 - 50 Punkte) 

mangelhaft 
(49 - 30 Punkte) 

ungenügend 
(29 - 0 Punkte) 

79 
0 

(0,00 %) 
0 

(0,00 %) 
7 

(8,86 %) 
41 

(51,90 %) 
30 

(37,97 %) 
1 

(1,27 %) 
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Abschlussprüfung 
- Übersicht der Prüfungsbereiche - 

 

Fachrichtung Archiv Bibliothek Information und 
Dokumentation 

medizinische 
Dokumentation 

1. 
Prüfungsbereich 

Beschaffen und Aufbereiten von Medien und Informationen  
+ DV Prüfung 

90 Minuten + 30 Minuten 

2. 
Prüfungsbereich 

Bereitstellen 
und Vermitteln 

von Medien und 
Informationen 

 

120 Minuten 

Bereitstellen 
und Vermitteln 

von Medien und 
Informationen 

 

120 Minuten 

Informations- 
dienstleistungen 

 
 
 

120 Minuten 

Informations- 
dienstleistungen 

 
 
 

120 Minuten 

3. 
Prüfungsbereich 

Wirtschafts- und Sozialkunde 
 

90 Minuten 

4. 
Prüfungsbereich 

Praktische Übungen 
in einem von zwei zur Wahl gestellten praxisbezogenen Aufgaben  

aus dem Gebiet Dienstleistungs- und Medienangebot 
Vorbereitung 15 Minuten / Prüfungsgespräch max. 20 Minuten 
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Ausbildung zum/zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste 
 

Abschlussprüfung Sommer 2012 
 
 

- Übersicht der Gesamtdurchschnitte schriftliche Prüfung nach Prüfungsfächer - 
 
 

Beschaffen und 
Aufbereiten von Medien 

und Informationen 

Bereitstellen und Vermitteln 
von Medien und 
Informationen 

Wirtschafts- und Sozialkunde Gesamtdurchschnitt 

82 80 72 78 

 
 

Gesamtdurchschnitt der praktischen Prüfung:   81 Punkte 
 
 
 

Gesamtdurchschnitt der Abschlussprüfung Sommer 2012:   79 Punkte 
 

- Übersicht Verteilung auf die einzelnen Leistungsstufen - 
 
 

Gesamtzahl der 
Prüfungsteilnehmer 

sehr gut 
(100 - 92 Punkte) 

gut 
(91 - 81 Punkte) 

befriedigend 
(80 - 67 Punkte) 

ausreichend 
(66 - 50 Punkte) 

mangelhaft 
(49 - 30 Punkte) 

ungenügend 
(29 - 0 Punkte) 

92 
4 

(4,35 %) 
36 

(39,13 %) 
48 

(52,17 %) 
4 

(4,35 %) 
0 

(0,00 %) 
0 

(0,00 %) 
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Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 
 

Statistik Ergebnisse Zwischenprüfung 
 
 
Jahr Anzahl 

der 
Prüflinge 

Wirtschafts- und 
Sozialkunde 

Beschaffung, 
formale Erfassung 

Arbeitsorganisation, 
Informations- und 
Kommunikationssysteme 

Gesamtdurch-
schnitt 

Durchschnitt  
als Schulnote 

2003 75 59 49 53 54 4,2 

2004 72 70 49 54 58 4,0 

2005 79 57 56 54 56 4,1 

2006* 85 56 58 59 58 4,0 

2007 89 64 52 54 57 4,0 

2008 103 56 59 50 55 4,1 

2009 89 55 50 47 51 4,4 

2010 101 67 54 49 57 4,0 

2011 102 60 61 52 57 4,0 

2012 79 53 56 48 52 4,3 

 

* Zwischenprüfung November 2006 erstmalig auch als Klassenarbeit gewertet (Probleme bei der Korrektur durch die Fachlehrer)
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Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste 
 

Statistik Ergebnisse Abschlussprüfungen 
 
 

Jahr Anzahl der Prüflinge 
Gesamtdurchschnitt  

als Punktzahl 
Durchschnitt  
als Schulnote 

2000 32 77 2,7 

2001 87 82 2,3 

2002 63 80 2,5 

2003 57 80 2,5 

2004 58 82 2,3 

2005 71 77 2,7 

2006 56 82 2,3 

2007 77 78 2,6 

2008 70 81 2,4 

2009 91 81 2,4 

2010 93 82 2,3 

2011 77 80 2,5 

2012 93 78 2,6 
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Bestehen der Prüfung

• in drei der vier Prüfungsbereiche mindestens ausreichende
Leistungen

• im Gesamtergebnis mindestens ausreichend Leistungen

• Ermittlung des Gesamtergebnisses � alle Prüfungsbereiche 
gleiches Gewicht

----------------------------------------------------------------------------------

• ein Prüfungsbereich mit „ungenügend“ gewertet, Prüfung nicht 
bestanden
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Mündliche Ergänzungsprüfung (MEP)

• gem. § 8 Abs. 4 VO

• bis zu zwei schriftlichen Bereiche „mangelhaft“

• alle übrigen Bereiche „ausreichend“

• wenn diese für das Bestehen den Ausschlag 
geben kann
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„mangelhaft“Eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch 
notwendige Grundkenntnisse erkennen lässt

49 - 30

„ungenügend“Eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und auch 
die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in 
absehbarer Zeit nicht behoben werden können

29 - 0

„ausreichend“Eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den 
Anforderungen noch entspricht

66 - 50

„befriedigend“Eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende Leistung80 - 67

„gut“Eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung91 - 81

„sehr gut“Eine den Anforderungen im besonderen Maße entsprechende 
Leistung

100 - 92

PrädikatBewertungPunkte
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Prüfungszeugnis

• Erstellt vom RP Karlsruhe

• ca. 2 Wochen nach der fachpraktischen Prüfung

• Versand an Prüfungsteilnehmer
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Ausbilderin / Ausbilder

• Persönliche Eignung

• Fachliche Eignung, d. h. Besitz der

- beruflichen 

- berufs- und arbeitspädagogischen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die 

Vermittlung der Ausbildungsinhalte erforderlich sind
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Nachweis der beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten

• Abschlussprüfung

• anerkannte Prüfung an einer Ausbildungsstätte oder vor einer 
Prüfungsbehörde oder eine Abschlussprüfung an einer staatlichen 
oder staatlich anerkannten Schule 

• Abschlussprüfung an einer deutschen Hochschule

in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung

bestanden hat und eine angemessene Zeit in seinem Beruf praktisch 

tätig gewesen ist.
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Nachweis der berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten

• AEVO-Prüfung

Selbständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren der 
Berufsausbildung in den Handlungsfeldern:

1. Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen

2. Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von 

Auszubildenden mitwirken

3. Ausbildung durchführen

4. Ausbildung abschließen



Folie 57

Ausbildertreffen FAMI 2013

Nachweis der berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten

• „Alt-Ausbilder“

- vor März 1999 bereits als Ausbilder tätig und mindestens ein 

Studium im gehobenen Dienst abgeschlossen 

- vom 1. August 2003 bis einschließlich 31. Juli 2009 bereits als 

Ausbilder tätig sind auch zukünftig vom Nachweis der berufs-

und arbeitspädagogischen Eignung befreit

• Ausbildereignungsprüfungen können bei den zuständigen 
Industrie- und Handelskammern (IHK) abgelegt werden.
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Nachweis der berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten

Siehe hierzu auch unter www.rp-karlsruhe.de

„Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um als Ausbilder

tätig werden zu können?“
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Beschäftigung nach Ausbildungsende 
 

 

Jahr unbefristet befristet  
6 Monate 

befristet 
12 Monate 

keine 
Beschäftigung 

ausbildungs- 
fremde 
Beschäftigung 

weitere 
Ausbildung 

Bundes- 
freiwilligen- 
dienst 

2010 ca. 5 % 29 % 35 % 9 % 3 % 18 % 0 % 

2011 ca. 11 % 26 % 23 % 11 % 6 % 26 % 2 % 

2012 ca. 9 % 30 % 35 % 11 % 4 % 11 % 0 % 
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Fachwirt

�Rechtlicher Rahmen und Verfahren
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Zusammenwirken von 

• Ausbildungsstätten,

• Schule und

• zuständige Stelle 

• einschließlich Ausbildungsberater
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Fahrtkosten und Unterbringung Berufsschule

• Für den Besuch einer auswärtigen Berufsschule 

� Anspruch auf Erstattung notwendiger Fahrtkosten 

gem. § 10 Abs. 3 TVAöD – Besonderer Teil - bzw. 

§ 10 Abs. 3 TVA-L

• Kosten , die dem Auszubildenden durch auswärtige Unterbringung für 
Verpflegung und Unterkunft entstehen

� Beihilfe möglich – zuständige Abteilung 7 – Schule und

Bildung – beim Regierungspräsidium Karlsruhe 

• Ausbildungsstätten � nicht erstatteten Betrag freiwillig ganz oder zur 
Hälfte übernehmen


